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RECHTSANWÄLTE UND NOTAR

Verlagsgruppe GmbH, Neue Promenade 6 ,10178 Berlin-Mitte, an.

I.

Wir nehmen Bezug auf die oben im Betreff näher bezeichneten rechtskräftigen 

Entscheidungen. Diese sind Ihnen im einzelnen bekannt, da die Bundesanstalt für 

vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (nachfolgend kurz „BvS“) dort im  Wege der 

Streitverkündung beteiligt gewesen ist. Deswegen beschränken wir uns auf die Feststellung, 

dass der Bundesgerichtshof (BGH) durch seine Beschlüsse vom  10.12.2007 

(Hinweisbeschluss) und vom 03.03.2008 (Zurückweisung der Revision) die Entscheidungen 

der Vorinstanzen rechtskräftig bestätigt hat, nach denen Herr Bernd F. Lunkewitz, 
Frankfurt/Main, durch den bekannten Erwerbsvertrag vom 21.12.1995 die Inhaberrechte 

(Eigentum) an dem im August 1945 gegründeten Aufbau-Verlag v o m  Kulturbund e.V. 

wirksam erworben hat, der seinerseits bis zu dieser Veräußerung ununterbrochener und 

rechtmäßiger Eigentümer des Aufbau-Verlags gewesen ist. Im  Ergebnis dieser 
Entscheidungen ergeben sich für unsere Mandantin weitreichende Folgen.

Zunächst ist festzustellen, dass die Aufbau Verlagsgruppe GmbH seit dem  01.07.1990 eine 

vermögenslose Hülle ist, da sich keiner der bisher der Gesellschaft zugeordneten 

Vermögenswerte tatsächlich in ihrem Eigentum befunden hat oder befindet und das 
Vermögen gemäß der Entscheidung des BGH an den wahren Eigentümer, Heim Bernd F. 

Lunkewitz, herauszugeben ist. Dies gilt über das Verlagsvermögen am Aufbau-Verlag hinaus 

auch für das Verlagsvermögen an Rütten & Loening und für spätere Zuerwerbe oder 

Verschmelzungen, da diese im  Zuge der Entwicklung im gewöhnlichen Geschäftsablauf unter 

Wahrung des. Untemehmenszwecks, insbesondere unter Wahrung der Identität des 
Unternehmens, hinzugetreten, sind.

Daraus ergibt sich der Wegfall der gesamten Aktivseite der Bilanz der Gesellschaft, die per 
31.12.2006 mit ca, EUR 10.800.000,00 zu Buche schlug.

Bilanz der Aufbau Verlagsgruppe GmbH 
zum 31.12.2006

- Anlage 1 -

Die stillen Reserven der Gesellschaft sind nicht Bestandteil der Bilanzsumme und demzufolge 

zu einem vorsichtig bemessenen Wert von ca. EUR 14.200.000,00 hinzuzurechnen.
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Dieser Vennögenswegfall, der auf den Stichtag der Rückgabe des Verlagsvennögens 

ortzuschreiben ist, ist durch die BvS in Geld auszugleichen, wenn nicht wegen der parallelen 

Ansprüche der BFL-Beteiligungsgesellschaft mbH der bekannte Geschäftsanteilskauf- und - 
ubertragungsvertrag vom 18.09./27.09.1991 hinsichtlich des Aufbau-Verlages erfüllt wird.

Weiter folgt daraus, dass unsere Mandantin sämtliche von ihr seit dem 01.07.1990 als eigene 

Rechte in Anspruch genommenen Verlagsrechte in Wahrheit rechtswidrig genutzt hat. Der 

gutgläubige Erwerb solcher Rechte ist unmöglich. Unsere Mandantin ist insoweit den 

Ansprüchen des wahren Berechtigten ausgesetzt. Zur näheren Darlegung überreichen wir eine 

L!ste der Werke, die unsere Mandantin seit 1990 verlegt hat. Daraus ergeben sich bereits bei "

Zugrundelegung rechtmäßiger Nutzung und bei Ansatz eines verkehrsüblichen ^  ?  

Honoraransatzes von 10 % des Netto-Ladenpreises für Hardcoverausgaben und von 5 % für 

Taschenbuchausgaben Zahlungsverpflichtungen von EUR 27.982.917,81
I

Liste der von der Aufbau Verlagsgruppe GmbH 
seit 1990 verlegten Werke
- Anlage 2  -

Die Verpflichtungen bei unrechtmäßiger Inanspruchnahme fremder Nutzungsrechte sind 
demgegenüber mit höheren Ansätzen zu bewerten.

Unsere Mandantin hat darüber hinaus in der unzutreffenden Überzeugung, Inhaberin der 

Verlagsrechte des Aufbau-Verlages zu sein, national und international eine Vielzahl von 

Lizenzen mit Einräumung des Rechts zur Vergabe von Unterlizenzen vergeben. Sie hat 

gegenüber den Lizenznehmern die Gewähr dafür übernommen, über die vergebenen Lizenzen 

verfügen zu dürfen. Der Schaden, der der Gesellschaft aus all diesen Geschäften und den 

dann enthaltenen unrichtigen Zusicherungen entstanden ist und noch entstehen wird, kann 

derzeit nicht beziffert werden. Auch zum Ersatz dieses bereits entstandenen und noch 
entstehenden Schadens ist die BvS verpflichtet.

Ferner ist festzustellen, dass unsere Mandantin gegen ihre gesamten bisherigen Berühmungen 

weder Rechte an der von ihr benutzten Firma noch an auf sie eingetragenen Marken hat. Sie 

ist dem wahren Berechtigten auch insoweit zum Ersatz des entstandenen und noch 
entstehenden Schadens verantwortlich.

Die vorgenannten Positionen sind, wie bereits bemerkt, lediglich vorläufig beziffert oder 

können derzeit nicht einmal vorläufig beziffert werden. Eine endgültige Schadensberechnung 

ist zum jetzigen Zeitpunkt ohnehin ausgeschlossen. Der Schaden ist im übrigen, gleichfalls
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dargelegt, noch in der Entwicklung begriffen,

S e i te  4
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Schreiben der RAe Hauck
vom 09.05.2008
- Anlage 3 -

S T * - *  ̂  t
16.500.0̂ 90̂ b ^ ^ e)S“ t SPt aOnC,' fe Herm L ” nkeWifa "  m!t EUÄIhnen, ‘“ •DKS<=WenSbereehnung vonHem,EADr. Eck Übemächen wir

Schadensberechnung Herr RA Dr Eck
vom 09.05.2008 

- Anlage 4 -

Ä s r c . - ^ r s r  -
Wegfall des Verlagsvermögens/ 
der Aktiva der Gesellschaft ohne 
stille Reserven ca.

- c> uu e Keserven (Verlags -  und. 
Markenrechte, Goodwill) ca.

Rechtswidrige Nutzung der Verlagsr« 
seit dem 01.07.1990 gegenüber 
dem Berechtigten

Rechtswidrige Lizenzvergabe durch die 
Gesellschaft

EUR 10.800.000,00 

EUR 14.200.000,00

EUR 23.253.958,00  

EUR 9.049.400,00
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tookfflmmg der GesellschaSerdarJehen M.500.001,00
deiBFL-BeteUigungsgesdlschaümtHc.. EUR 27 000nnt.no

oder Wegfalls der Geschäftsgrundl^r.

Vorläufige S chadenssumme

-EUR 6.onn nnnnn 
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K ^ e  “  d'r « * * “  * *  " *  - »  -
Art. 25 Einjgungsvcrfrag, §§ l ff. Treuhaadg^fe rt'^  ^  ^  ^  “ SbeS°”d're
Maßgabe lit d) b i^ ,  io Audage II Kap. D SachBeb A A b a ll ID lV ja  *
dazu gegründet worden, featzuatellen „eiche DDR Ve EmguBgsvcrtrag, eigens
»deren politischen Vereinigtnrgen gehörten „der ander
waren. Ans diesen a priori-Feststellnngen ergab sich „b v  »»rechnen
Parteiengesetz der DDR zu behandeln »i ’ Vermögenswerte nach dem

Vo~ 8M * -  -
oder ob sie als Volkseigentum mit Wirkung zum 01 07 1990 ekzusetz^
pnvatisieren waren. Es handelte sich H K ■ S Elgentum der Treuhandanstalt zu

a u a s e W i e ß U c h S b ^ g e « ;  !  bb:  ”  —  - W e n ,

— * s r * r ;« - ■
verweisen beispielhaft auf den p « * *  ii , “  gegemiber dem Kulturbund e.V. Wir

Bescheid der ™  -
vom 02.06.1995 sowie die Erklärungen d V \  lderSpruchsbescheid der Treuhandanstalt 
p r  • - t . Paarungen der Treuhandanstalt vom 14 OQ iqqa n  , • ,
Ergebnis folgt aus der behördlichen Zuordnung des Aufbau V. i ^ .1 9 9 6 .  Das gleiche
Folgefeststellung, dass eine Kapitalgesellschaft im Aufh I T  ^  0lj£Seigentum mit ^  
Diese Feststellungen sind unabhänem v r Treuhandgesetz entstanden sei.
nachgeordneten Ebene um den iRechtschaiaktTd Auseinandersetzung auf der
das Verfahren über das ob g g f über das w i^  *  *mahS* mnZSm^ ™ ^ ™  selbst - danach ist 
Verfahren über die P r i v ^

Privatrecht sondern dem öffentlichen Recht J z u o L ! r alieChtllCh ^  ~ dem
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rad in Einklang mU dm V oochttm  fiter Ve™a,to& Sie hatte ihr Amt sachlich
Sich jedes Missbrauchs ihrer Amtsgewalt z u ^ T l  ^  ^  Sitten 211 ffihren>
der Amtsausübung zu gebrauchen und d v t  1 t, ^  Machtmittel strenS “  den Schranken 

solche Folgen trotz pflichtgemäßer Am tslübung * ' * * *  ™ m äieam n  Hm*“ v
nachträglich, zu beheben.

Folgen vorzubeugen. Soweit 
eintraten, waren diese, also insbesondere auch

öLrü, NJW 2000, 432 ff.

rücksichtsvollem Verhalten WaI sie zu

und Rechtslage verhindert werchm ônnretL*611 sachgerechte Aufklärung über die Sach-

den ^^^sinteressenten^l^hche^we^fel^fiber^die0̂ 011 V°Z^ SĈ USS ^er Verhandlunge^nnt
die auch aktenkundig sind. Spätestens Anfang 1992 1 ‘gSlltUmszuordnmig * *  Aufbau-Verlag,
Geschäftsanteilskauf- und J L n .______1  ’ “° Wemse Monate Abschluss des
bekannt gewesen, dass der Ä  “  * * * "  <* <« Beterde positiv
sondern dem Kulturbund e.V. ohne u lto te  T  "  Patteieie « ““  gewesen war
direkt nachfolgende posifive « " »  Z -ife l - *  ihre

hat in, Gegenteil „ach der Anfrage der G e s e l l s t ' Z ° » 1 2  » 9 3 'f  ̂  ^
flnberaumten Besprechung zwischen der Treuhandanstalt und der TĴ  hv^ ^
09.02.1994 nochmals festgeste.lt. dass die Gesells“ !«  “ e v “
Aufbau-Verlag dem Kulturbund e.V gehörte enw  w eim0genslose H ölle war ^ d  der

Feststellungen aber der Gesellschaft 2 ^ X  7  f * ”  ZWdfeIsfreien -treffenden 
Aufbau-Verlag befinde sich in ihrem Verniöe ” n *  Um®tande 211 Aschen, erklärt, der 
wider besseres Wissen verblieben, bis der BGH6' 6861 ^  genannten Behörden
zutreffende Eigentumszuordnung festgestellt hat. Im iT T * vorgenaimten Entscheidungen die 
Verhalten auszugehen. rge ms ist deswegen von vorsätzlichem

- * 2 r r
oiiigegriffen worden ist. Dies ist oben näher dargelegt.rSe Pfllohl™ d«™ gon unmittelbar
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beziehen wir m s  auf uns J ^  * '  hW “ t VO rlM g'  Sehadensberechmmg

WegM  der der

Verlagsrechte nach de,- «  I T T y T “ "  ^  " * * " ' » * * ’
vergieiehsweise going™ ^ t t  l e T ^ f e t  Z  " *  ”  “ * W9°

S ä t  -  -  -  — r r r r

< * « £ £ £ £ " *  v™ ̂ o s X T i» ,Nr' T  GescMftsaateiIsk“ f- « I ■
Geschäftsanteilsverkäufe nebst pW *™  , . ^  dort medergelegten
worden sind. Durch die E ^ i d t ^ ^  ~

Geschäftsanteilskauf- und -ftberftagungsverftag« ^  ^  2
wonach beide Geschäftsanteilsverkäufe nebst - Jitrpftm ™ - ° 9-1991 ei^ t e n  sein, 
würde dazu fuhren dass die BvS ^ lh  n  gen nichtig oder unwirksam sind Dies
werden müsste. Das gleich ^  ^ * afte™ d<* Gesellschaft ist oder wieder

des Verlags Rütten & Loening kommt to u , gsanspruc der Erben der Alteigentümer
unwahrscheinlich erscheint. ’ em ^ zeitigen  Sach- und Streitstand nicht

Wir machen schließlich darauf aufinerV««m n

übertragungsvcrtiag vom I8.09./27.0S.1S91 durch die aH""' GKcUflsa,lteilska“f- ™ i - 
Beteiligungsgesdlschaft mbH sowie des Hem, B e J n i  f  T ® ”  TOm 2 6 M -2007 * *  BFL- 
angefochten ist. ' weSen arglistiger Täuschung

Infolge des dargelegten Verhaltens der Treuhandamtpit h*r, *  *
dramatischen Situation, da der Wegfall de, ^  ^  BnSerc Mandantül in einer
daraus entstandenen Folgen nur durch die B i i J T T T  Z * ® 0®*“8 der G eselkchaft sowie die

Wir haben Sie deswegen d a J a u Z w L  T f  ' * * *
unverzüglich, spätestens jedoch bis zum ’ 6 pflicht fur den entstandenen Schaden
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dem Grunde nach anzuerkennen.

“  “ z .  i  £  v “ g“  “ “ m s m  « >
W e i s e S c h a d e .

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Chnstop 
Rechtsanwalt




